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einem besonders hohen Druck- und Drohpoten-
zial eine höhere Forderung. Der für alle Arbeit-
nehmer – also auch für die Lokführer – geltende 
Tarifvertrag in den betroffenen Unternehmen ver-
liert so seine Bedeutung. Die Folge ist, dass das 
höchst erfolgreiche System der Branchentarifver-
träge in Deutschland zerstört wird. Unternehmen 
für Unternehmen müssen mehrmals hintereinan-
der mit unterschiedlichen Gewerkschaften unter-
schiedliche Arbeitsbedingungen aushandeln. Die 
Garantie der in Deutschland erfolgreichen Bran-
chentarifverträge, Arbeitskämpfe aus den Betrie-
ben herauszuhalten, wird damit in ihr Gegenteil 
verkehrt. 

Eine gesetzliche Regelung zur Sicherung 
und Wahrung des Tarifvertragssystems ist durch 
eine knappe Ergänzung des Tarifvertragsgeset-
zes möglich. Soweit sich in einem Betrieb die Gel-
tungsbereiche mehrerer Tarifverträge überschnei-
den, setzt sich der Vertrag durch, an den die 
Mehrheit der Arbeitnehmer gebunden ist. Für die 
Laufzeit des danach im Betrieb anzuwendenden 
Tarifvertrags gilt – wie bisher – die Friedenspflicht. 
Diese schließt Arbeitskämpfe um Tarifverträge 
aus, die im Betrieb ohnehin nicht zur Anwendung 
kommen können. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Tarifautonomie

Beschäftigtendatenschutz

Nach Abschluss der parlamentarischen Som-
merpause werden die Beratungen im Innen-
ausschuss des Deutschen Bundestags zum 
Regierungsentwurf eines Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes fortgesetzt. Der vorliegende 
Entwurf erfüllt die Anforderungen für einen 
modernen und rechtssicheren Arbeitnehmer-
datenschutz nicht.

In den vergangenen Monaten hat die BDA 
immer wieder intensiv für eine umfassende Über-
arbeitung des Entwurfs geworben. Der Gesetz-
entwurf schwächt die Autonomie der Betriebspart-
ner und die Privatautonomie. Die BDA setzt sich 
für die Beibehaltung der Betriebsvereinbarung 

ARBEITSRECHT

Tarifeinheit

Die Sicherung einer funktionsfähigen Tarif-
autonomie ist eine zentrale Aufgabe des Ta-
rifrechts. Eine gesetzliche Regelung der Ta-
rifeinheit ist und bleibt daher unverzichtbar. 
Es ist ein schwerwiegendes Versäumnis der 
Bundesregierung, bisher noch nicht gehandelt 
zu haben.

Verlässlichkeit und Klarheit sind wesentliche 
Grundlagen für die Akzeptanz des Tarifvertrags-
systems und damit der Tarifautonomie. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer müssen wissen, woran 
sie sind. Sie brauchen Kalkulierbarkeit. Es muss 
klar sein, dass nach Abschluss von Tarifverhand-
lungen die Friedensordnung des Tarifvertrags-
systems greift. Ohne diese Klarheit und ohne die 
Friedenswirkung des Tarifvertragssystems droht 
die Zersplitterung der Tarifordnung. Daher ist zu 
bedauern, dass der DGB nicht länger aktiv für eine 
gesetzliche Regelung der Tarifeinheit wirbt. Trotz-
dem: Der DGB-Bundesvorstand hält das politische 
Ziel der Tarifeinheit für richtig, um die Tarifpolitik zu 
stärken und die Tarifautonomie zu sichern. 

Die BDA tritt aus diesen Gründen weiter für 
eine schnelle gesetzliche Regelung der Tarifein-
heit ein. Wir werden Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel immer wieder an ihr Versprechen auf dem 
Deutschen Arbeitgebertag 2010 erinnern, zügig 
eine gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen. 
Ebenso hat die BDA das Revirement innerhalb des 
Bundeskabinetts genutzt, um dem neuen Bundes-
wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler und dem neu-
en Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich 
die Gefahren eines Zuwartens deutlich zu machen. 
Die Zersplitterung unserer Tarifautonomie hat be-
reits eingesetzt. Das belegen die tarifeinheitswid-
rigen Arbeitskämpfe der Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer (GDL). Schon zum zweiten Mal 
nutzt die GDL die Rechtsprechungsänderung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) und ihre Folgen für 
den Arbeitskampf aus. 

Nachdem ein Tarifvertrag mit einer Mehr-
heitsgewerkschaft für alle Arbeitnehmer in den 
Betrieben abgeschlossen worden ist, stellt die 
GDL für eine einzelne Arbeitnehmergruppe mit 
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Auch die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
vom 21. Juli 2011 rechtfertigt eine solche Ini
tiative nicht.

Die BDA steht zu der neuesten Entschei-
dung des EGMR zum Thema „Whistleblowing“ 
in Gesprächen mit dem zuständigen Bundesar-
beitsministerium. Im zu entscheidenden Fall hatte 
eine Arbeitnehmerin, die mit ihren Arbeitsbedin-
gungen unzufrieden war, den Arbeitgeber wegen 
Leistungsbetrugs angezeigt und diese Anzeige 
öffentlich gemacht ohne auch nur einen handfes-
ten Beleg für den konkreten Vorwurf. Dass der 
EGMR dies unter Berufung auf die Wahrnehmung 
öffentlicher Interessen rechtfertigt, ist nicht nach-
vollziehbar. 

Bei aller Kritik bleibt aber festzuhalten: Der 
EGMR hat die bisherige Rechtsprechung und die 
geltende Rechtslage in Deutschland grundsätz-
lich gebilligt. Er hat den Vorrang der innerbetriebli-
chen Klärung wie auch die Möglichkeit von Sank-
tionen für eine missbräuchliche oder leichtfertige 
Anzeige bestätigt. Ebenso wurde von ihm die 
Verteilung der Beweislast nicht in Frage gestellt. 
Die Entscheidung kann daher als bloße Einzel-
fallentscheidung nicht herangezogen werden, um 
neue überflüssige gesetzliche Regelungen für ein 
Anzeigerecht zu fordern. Anzeigen oder gar Zei-
tungskampagnen mit dem Willen, dem eigenen 
Arbeitgeber zu schaden oder sich an diesem zu 
rächen, beschädigen nicht nur den Achtungsan-
spruch des Arbeitgebers, sie greifen vielfach auch 
tief in die Rechte von Kollegen im Unternehmen 
ein. Daher ist es eine Frage des Respekts und der 
Achtung gerade auch von Mitarbeitern unterein-
ander, dass betriebliche Regelungen eingehalten 
werden und zuerst eine innerbetriebliche Klärung 
gesucht wird. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Whistleblowing

und der Einwilligung als Grundlage für Datener-
hebungen und -nutzungen ein. Es ist gelungen, 
hierüber eine umfassende Diskussion im Vorfeld 
der Ausschussberatungen anzustoßen. 

Arbeitnehmerdatenschutz ist Teil der unter-
nehmens- und betriebsweiten Compliance. Zu 
Recht können Arbeitnehmer darauf vertrauen, 
dass die im Unternehmen geltenden Regeln für 
den Datenschutz eingehalten werden. Ebenso 
müssen alle Beteiligten darauf vertrauen können, 
dass wirksam gegen Kriminalität und Korruption 
vorgegangen werden kann. Daher muss der Ab-
gleich von Daten in pseudonymisierter Form zur 
Verhinderung von Straftaten und anderen Pflicht- 
und Vertragsverstößen auch präventiv durchge-
führt werden können. Diese Notwendigkeit hat 
nochmals die Diskussion mit Wissenschaftlern 
und Politikvertretern anlässlich des BDA-Symposi-
ons zum Arbeitnehmerdatenschutz unterstrichen. 

Zur Aufklärung von Straftaten ist in Ein-
zelfällen auch eine gezielte Videoüberwachung 
notwendig. Liegen die von der Rechtsprechung 
aufgestellten engen Voraussetzungen vor, muss 
es bei der Möglichkeit bleiben, diese einzusetzen. 
Ebenso unverzichtbar ist eine klare Regelung 
zum Konzerndatenschutz, damit der Datenver-
kehr innerhalb eines Konzerns rechtssicher abge-
wickelt werden kann. Die Stellungnahme der BDA 
hat dies noch einmal nachdrücklich klargestellt.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Datenschutz 

Whistleblowing

Schon lange gelten in vielen Unternehmen 
Regelungen dazu, wie Arbeitnehmer Infor-
mationen über tatsächliche oder empfunde-
ne Missstände behandeln sollen. Gesetzlich 
ist klargestellt, dass Arbeitnehmer, die ihre 
Rechte wahrnehmen, nicht ungerechtfer-
tigt gemaßregelt werden dürfen. Die Beson-
derheiten der Verfahren in den einzelnen 
Unternehmen sprechen aber dagegen, ge-
neralisierende gesetzliche Regelungen für 
Anzeigerechte in Unternehmen zu treffen. 
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Fünf Jahre AGG – Differenzierungen 
nicht diffamieren

Eine ungerechtfertigte Benachteiligung von Ar-
beitnehmern, Kollegen und Mitarbeitern ist nicht 
akzeptabel. Ihr wird in Betrieben und Unterneh-
men erfolgreich entgegengewirkt. Es besteht 
jedoch die Gefahr, dass jede sinnvolle Differen-
zierung als Diskriminierung diffamiert wird. Rege-
lungen, die z. B. dem Schutz älterer Arbeitnehmer 
dienen, stellen keine Diskriminierung dar, nur 
weil nicht alle Arbeitnehmer dieselbe bevorzugte 
Behandlung genießen. Unsachliche Stimmungs-
mache leistet keinen Beitrag zu einem diskri-
minierungsfreien Zusammenleben in einer Ge-
sellschaft. Es wäre zu begrüßen, wenn auch die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei einem 
so sensiblen Thema wie der Diskriminierung mehr 
Zurückhaltung üben würde.

Arbeitszeit – Arbeitszeitgesetz an neue 
Herausforderungen anpassen

Das deutsche Arbeitszeitgesetz soll die Ar-
beitszeitrichtlinie der Europäischen Union um-
setzen. Die Gestaltungsmöglichkeiten dieser 
Richtlinie werden durch das Gesetz aber nicht 
voll ausgefüllt. So stellt das Arbeitszeitgesetz 
auf eine tägliche Höchstarbeitszeit ab, wäh-
rend die Arbeitszeitrichtlinie eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit zum Referenzrahmen wählt. 
Dies wird den Flexibilisierungswünschen von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern eher gerecht. 
Es ermöglicht die Verteilung der Arbeitszeit über 
einen längeren Zeitraum und kommt damit den 
Wünschen nach individueller Arbeitszeitgestal-
tung entgegen. Daher sollte von der täglichen 
Höchstarbeitszeit auf eine wöchentliche Höchst-
arbeitszeit gewechselt werden.

Kurz Notiert

Frauenquote – überflüssige Regelungen 
vermeiden

Bei der Besetzung von Führungspositionen mit 
Frauen sind die Unternehmen auf einem guten 
Weg. So beträgt der Frauenanteil bei den jüngs-
ten Nachbesetzungen von Aufsichtsratsman-
daten  bei den DAX-30-Unternehmen rd. 40 %. 
Eine gesetzliche Frauenquote ist damit überflüs-
sig. Weder eine feste Quote noch eine gesetz-
lich vorgeschriebene Selbstverpflichtung dürfen 
dazu führen, dass die Qualifikation bei der Be-
setzung von Stellen keine Rolle mehr spielt.

Gespräche mit EU-Kommissarin Reding 
zur Frauenquote

Am 14. Juli 2011 fand ein Treffen zwischen BDA-Prä-
sidiumsmitglied Margret Suckale, Vorsitzende des 
EU-Ausschusses der BDA und Vorstandsmitglied 
der BASF SE, Regine Stachelhaus, Arbeitsdirektorin 
der E.ON AG, und EU-Kommissions-Vizepräsidentin 
Viviane Reding statt. Die Kommissarin zeigte sich 
von den freiwilligen Initiativen in Deutschland be-
eindruckt und äußerte großes Interesse daran, die 
konkreten Fortschritte der DAX-30-Initiative seitens 
der EU-Kommission positiv zu begleiten.

Urlaubsrecht – Ansprüche von Langzeit
erkrankten angemessen begrenzen 

Der Europäische Gerichtshof hat die bisheri-
ge deutsche Praxis bei Urlaubsansprüchen von 
Langzeiterkrankten für unzulässig erklärt. Dessen 
Generalanwältin hat aber jüngst mit Recht festge-
stellt, dass Urlaub trotzdem auch begrenzt wer-
den kann. Zutreffend hat das BAG entschieden, 
dass Ausschlussfristen für Urlaubsabgeltungsan-
sprüche von Langzeiterkrankten gelten und der 
Urlaub bei ihnen zeitlich begrenzt ist, wenn sie ihn 
nach Genesung nehmen können. In der Arbeits-
zeitrichtlinie muss klargestellt werden, dass der 
Urlaub stets an das Urlaubsjahr gebunden ist.



BDA | Arbeitgeber aktuell | Beschäftigung 7BDA | Arbeitgeber aktuell | Beschäftigung 7

Reform der arbeitsmarkt
politischen Instrumente
Die von CDU, CSU und FDP bereits im Koa-
litionsvertrag vereinbarte Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente ist in ihrer ent-
scheidenden Phase. Der Regierungsentwurf 
des „Gesetzes zur Verbesserung der Einglie-
derungschancen am Arbeitsmarkt“ wird aktu-
ell im Bundestag beraten. Die abschließende 
Befassung im Bundestag ist für den 23. Sep-
tember 2011 geplant.

Die BDA hat zu dem Gesetzesvorhaben 
gegenüber dem federführenden Bundestags
ausschuss für Arbeit und Soziales umfassend 
Stellung genommen und in der Sachverständi-
genanhörung am 5. September 2011 nochmals 
dezidiert Positionen der Arbeitgeber dargelegt. 
Richtig und unterstützenswert sind die Ansätze im 
Gesetzentwurf, die unübersichtliche Anzahl der 
Förderinstrumente weiter zu reduzieren und die 
Spielräume für eine passgenaue Förderung zu 
erhöhen. Entschieden wendet sich die BDA aber 
gegen den auch mit diesem Gesetzentwurf wieder 
unternommenen Versuch seitens des Bundes
arbeitsministeriums, in die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) hineinzuregieren. Angesichts wach-
sender Fachkräfteengpässe sollte endlich darauf 
verzichtet werden, Arbeitslosigkeit künstlich durch 
Marktersatz zu verringern. Öffentlich geförderte 
Beschäftigung in Form sozialversicherungspflich-
tiger Arbeitsverhältnisse muss jetzt auslaufen. 
Soweit im Rahmen einer konsistenten Strategie 
des „Förderns und Forderns“ eine Arbeitsgele-
genheit für notwendig erachtet wird, muss dies an 
die verpflichtende Beteiligung der lokalen Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertreter in Form eines 
Vetorechts gebunden werden. 

Mit einem Schreiben von Arbeitgeberprä-
sident Prof. Dr. Dieter Hundt an Bundesarbeits-
ministerin Dr. Ursula von der Leyen hat die BDA 
eine Vertrauensschutzregelung bei den geplanten 
Veränderungen zum Kurzarbeitergeld gefordert 
und die Möglichkeit einer Rechtsverordnung zur 
Anpassung des Kurzarbeitergelds in zukünftigen 
Krisen angeregt. Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen sollten ebenso wie eine subsidiäre 

BESCHÄFTIGUNG

außerbetriebliche Berufsausbildung soweit wie 
möglich praxisnah ausgestaltet werden. Hier gibt 
es Signale aus dem Ausschuss für Arbeit und So-
ziales, der Forderung der BDA nachzukommen 
und bisher vorgesehene zeitliche Begrenzungen 
betrieblicher Praktikums- bzw. Ausbildungsphasen 
aufzuheben. Erreicht wurde bisher bereits, dass 
die Einstiegsqualifizierung für junge Menschen 
als spezielles Förderinstrument in den Betrieben 
erhalten bleibt. Nochmals betont wurde in der Stel-
lungnahme, dass die von der Arbeitslosenversi-
cherung erwarteten Einsparungen angesichts der 
hier bereits vorhandenen vielfältigen systemwidri-
gen Belastungen nur mit den von der BDA seit lan-
gem geforderten Reformen bei Passivleistungen 
ohne ein dauerhaftes Defizit zu erreichen sind.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Arbeitsmarktpolitik

Organisationsreform der BA

Im Juli 2011 hat der Vorstand der BA seine 
Vorschläge dazu vorgelegt, die Strukturen 
der Arbeitsverwaltung (Regionaldirektionen, 
Arbeitsagenturen) den veränderten Bedin-
gungen am Arbeitsmarkt und den veränderten 
kommunalen Strukturen anzupassen. Mitte 
Juli hat die BA Gespräche mit den Selbstver-
waltern in den Verwaltungsausschüssen der 
Arbeitsagenturen vor Ort aufgenommen. In 
seiner Sitzung am 23. September 2011 wird 
sich der BA-Verwaltungsrat erneut mit der Or-
ganisationsreform befassen.

Die BDA hält die geplante Anpassung der 
Arbeitsagenturbezirke an die Grenzen der Land-
kreise und kreisfreien Städte, die vor allem die 
Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen 
und Trägern der Grundsicherung erleichtern soll, 
grundsätzlich für sinnvoll. Auch die ebenfalls vom 
BA-Vorstand angestrebte Bildung sog. operati-
ver Services, in denen bestimmte (kundenferne) 
Dienstleistungen der Arbeitsagenturen unter Füh-
rung der Regionaldirektionen gebündelt werden 
sollen, sind ein richtiger Schritt, um die Struktu-
ren der BA effektiver und effizienter aufzustellen. 
Allerdings hat die BDA gemeinsam mit den ande-



BDA | Arbeitgeber aktuell | Beschäftigung8 BDA | Arbeitgeber aktuell | Beschäftigung8

zen. Begrüßenswert ist, dass Bundesarbeitsmi-
nisterin Dr. Ursula von der Leyen im Zuge der 
anstehenden Umsetzung der europäischen „Blue-
Card“-Richtlinie wesentliche Aspekte für eine er-
leichterte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte 
aufgreifen will. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Fachkräftesicherung

Chancengleichheit von Frauen 
und Männern im Erwerbsleben
Im Juli 2011 haben die Bundesregierung und 
die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft 
die 4. Bilanz Chancengleichheit veröffentlicht. 
Dies geschah vor dem Hintergrund einer fort-
gesetzten öffentlichen Diskussion über Sinn 
und Unsinn gesetzlicher Quotenregelungen für 
Frauen in Führungsfunktionen der Wirtschaft.

Die Bilanz zeigt auf, dass sich die Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern am Ar-
beitsmarkt in den vergangenen Jahren deutlich 
verbessert hat. Mehr als 66 % aller Frauen im 
erwerbsfähigen Alter und damit rd. ein Fünftel 
mehr als vor zehn Jahren üben heute einen 
Beruf aus. Fast 100 % der Unternehmen ma-
chen familienfreundliche Angebote, deren Viel-
falt und Zahl weiter steigen. Bei den Selbst-
ständigen stieg der Frauenanteil seit 2001 um 
über 10 % auf 31 %. 35 % aller Unternehmen 
werden heute von Frauen gegründet. Insge-
samt werden Führungspositionen heute zu 
rd. 28 % von Frauen ausgefüllt. Auch in den 
Aufsichtsräten der DAX-30-Unternehmen hat 
sich der Frauenanteil bereits erhöht, seitens 
der Anteilseigner in den letzten beiden Jahren 
auf knapp 11 % und damit mehr als verdoppelt. 
Mit mehr als 15 % Frauen in den Gesamtauf-
sichtsräten der DAX-30-Unternehmen liegt 
Deutschland über dem EU-weiten Durchschnitt 
in Boards von 11 %. Die BDA hat sich in zahl-
reichen Gesprächen mit den Sprecherinnen 
der Fraktionen im Deutschen Bundestag und 
Vertretern des Bundesarbeits- und Bundesfa-
milienministeriums dafür eingesetzt und wird 
sich weiter dafür einsetzen, dass die erzielten 

ren Arbeitgebervertretern im BA-Verwaltungsrat 
darauf gedrungen, dass die vom BA-Vorstand vor-
legten Vorschläge vor allem auch mit den Verwal-
tungsausschüssen vor Ort frühzeitig und intensiv 
diskutiert werden müssen. Es muss sichergestellt 
sein, dass die jeweiligen Besonderheiten und 
Erfordernisse vor Ort bestmöglich berücksichtigt 
werden. Überlegungen, im Rahmen der Organi-
sationsreform auch die Zahl der Regionaldirekti-
onen von bisher zehn auszuweiten, werden von 
der Arbeitgebergruppe im Verwaltungsrat und der 
BDA abgelehnt. Die BDA unterstützt zwar nach-
drücklich das richtige Ziel, die Zusammenarbeit 
mit den Ländern zu verstärken. Dafür ist aber 
kein Zuwachs der Regionaldirektionen notwendig, 
mit dem letztlich auch ein unnötiger Personalauf-
wuchs drohen würde.

Fachkräftesicherung

Die von der Bundesregierung eingerichtete 
„Arbeitskräfteallianz“, in der die BDA neben 
anderen Vertretern von Wirtschaft und Ge-
werkschaften mitwirkt, soll durch einen künf-
tig auch regional stärker verankerten Ansatz 
ergänzt werden. Das federführende Bundes-
arbeitsministerium strebt an, bestehende re-
gionale Netzwerke zur Fachkräftesicherung zu 
identifizieren und zu unterstützen.

Die BDA unterstützt nachdrücklich das rich-
tige Ziel von Bundesarbeitsministerin Dr. Ursula  
von der Leyen, bestehende Netzwerkstrukturen 
zur Fachkräftesicherung zu erfassen, den Aus-
tausch von Beispielen guter Praxis zu erleichtern 
und die Verbreitung solcher Netzwerke voran-
zubringen. Dazu soll vor allem auch der Arbeits-
marktmonitor der BA genutzt werden. Die BDA 
setzt sich zudem in Gesprächen mit politischen 
Entscheidungsträgern und insbesondere in der 
„Arbeitskräfteallianz“ der Bundesregierung dafür 
ein, dass das wichtige Thema „Fachkräftesiche-
rung“ weiterhin mit hoher Priorität auf der politi-
schen Agenda steht. Es kommt jetzt entscheidend 
darauf an, die in der gemeinsamen Erklärung 
mit den Sozialpartnern beim Fachkräftegipfel in 
Meseberg am 22. Juni 2011 identifizierten Hand-
lungsansätze in konkrete Maßnahmen umzuset-
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Fortschritte nicht durch kontraproduktive ge-
setzliche Regelungen gefährdet werden.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Familienpolitik/Chancengleich-
heit

Kurz Notiert

Zwischenbericht zu anonymisierten Bewer-
bungen bestätigt Ablehnung der Wirtschaft

Die von der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des vorgestellten Zwischenergebnisse des Pilot-
projekts „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ 
konnten die Befürchtungen der BDA nicht widerle-
gen, dass mit erheblichem Aufwand zu anonymi-
sierende Bewerbungen vor allem kleine und mitt-
lere Unternehmen unangemessen belasten. Auch 
die Bewerber selbst sind nicht von dem Nutzen 
anonymisierter Bewerbungen überzeugt.  44,7 % 
der Befragten lassen keine Präferenz erkennen 
oder lehnen diese Verfahren sogar ausdrücklich 
ab. Dementsprechend hat sich zum jetzigen Zeit-
punkt von den neun teilnehmenden Unternehmen 
und Institutionen lediglich die Stadt Celle festge-
legt, auch nach Abschluss des Projekts an dem 
Anonymisierungsverfahren festhalten zu wollen.

BDA beteiligt sich an Nationalem 
Integrationsbeirat

Ende Mai 2011 hat der neue Bundesbeirat für 
Integration bei der Beauftragten der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration seine Arbeit aufgenommen. Dieser soll 
die Beauftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
beraten und unterstützen. Neben Vertretern von 
Migrantenorganisationen, BA, Gewerkschaften, 
Wissenschaft und Forschung und anderen gesell
schaftlichen Gruppen wie den Kirchen beteiligt 
sich auch die BDA. Sie vertritt die Arbeitgeber im 
Beirat und einer der fünf Arbeitsgruppen, die sich 
mit „Dimensionen der Integrationsförderung (Zu-
wanderung von Qualifizierten)“ befassen soll. Die 
zweite Sitzung des Beirats findet am 29./30. Sep-
tember 2011 statt. 

Umsetzung der europäischen „Blue-Card“-
Richtlinie steht an 

Die Bundesregierung wird in Kürze einen Ge-
setzentwurf zur Umsetzung der sog. EU-Hoch-
qualifizierten-Richtlinie („Blue Card“) vorlegen. 
Die Umsetzungsfrist ist bereits am 19. Juni 2011 
abgelaufen, weshalb die Kommission bereits ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Ein 
erster Gesetzentwurf aus dem Jahr 2010 war 
nicht weiterverfolgt worden, da keine politische 
Einigung möglich war und zunächst die Wirkun-
gen der Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1. Mai 2011 
abgewartet werden sollten. Die BDA setzt sich da-
für ein, dass bei der Umsetzung der Richtlinie die 
bestehenden Gestaltungsspielräume genutzt und 
weitere notwendige Reformen im Zuwanderungs-
recht nicht ad acta gelegt werden. Nähere Infor-
mationen unter www.arbeitgeber.de > Themen 
A–Z > Zuwanderung
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Rentenbeitragssatz

Nach geltendem Recht muss der Beitrags-
satz zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) in den kommenden Jahren deutlich 
gesenkt werden. Unter vorsichtigen Annah-
men ergibt sich eine Absenkung von derzeit 
19,9 % auf 19,6 % im Jahr 2012 und weiter 
auf 19,1 % im Jahr 2013. Dennoch ist die 
Beitragssatzsenkung noch nicht sicher: Ge-
werkschaften und Sozialverbände fordern, 
darauf zu verzichten, und verlangen statt-
dessen höhere Rentenleistungen. Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zeigt, dass die 
Politik bei vollen Rentenkassen schnell be-
reit ist, solchen Forderungen nachzugeben.

Die BDA hat sich in den vergangenen Mo-
naten mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass 
der Rentenbeitragssatz ab dem kommenden 
Jahr spürbar gesenkt wird. Die Fakten und Ar-
gumente der BDA zur möglichen und nötigen 
Beitragssatzsenkung sind in dem Positionspa-
pier „Rentenbeitragssatz senken“ zusammen-
gefasst worden, das am 12. August 2011 veröf-
fentlicht wurde und eine sehr große Resonanz 
in den Medien gefunden hat. Die seit langem 
überfällige Beitragssatzsenkung darf auf gar 
keinen Fall erneut vom Gesetzgeber durch wei-
tere Eingriffe zu Lasten der Beitragszahler – wie 
die Rentengarantie, Sonderrentenanhebungen 
oder Entlastungen des Bundeshaushalts – ver-
hindert oder durch die Finanzierung neuer Be-
gehrlichkeiten – wie Leistungsausweitungen 
und Rücknahme von Reformen – unmöglich ge-
macht werden. Für eine umgehende und volle 
Beitragssatzsenkung in der GRV sprechen ins-
besondere folgende Gründe: Entlastung vor al-
lem auch der kleinen und mittleren Einkommen, 
Begrenzung der zu hohen betrieblichen Lohnzu-
satzkosten und Kompensation der Anfang 2011 
kräftig um 0,8 Prozentpunkte heraufgesetzten 
Beitragssätze in der Kranken- und Arbeitslo-
senversicherung. Eine solche Beitragssatzsen-
kung, die auch zu einem geringeren Zuschuss 
des Bundes an die Rentenversicherung führen 
würde, erleichtert zudem die Konsolidierung des 
Bundeshaushalts. Sie wirkt sich über die Ren-
tenanpassungsformel ferner positiv auf die Ren-

tenanpassung im Folgejahr aus, so dass auch 
die Rentner selbst profitieren.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen > Soziale Sicherung > Rentenversiche-
rung

Regierungsdialog Rente

Die vielfach geäußerte Sorge vor zunehmen-
der Altersarmut hat die Bundesregierung 
dazu veranlasst, Maßnahmen vorzuschlagen, 
die Bedürftigkeit im Alter verhindern sollen. 
Diese Überlegungen wird das Bundesar-
beitsministerium mit Wissenschaftlern, So-
zialverbänden, der Rentenversicherung und 
den Sozialpartnern im Rahmen des sog. Re-
gierungsdialogs Rente diskutieren. In einem 
Gespräch am 14. September 2011 informierte 
sich die Bundesarbeitsministerin bei Arbeit-
geberpräsident Prof. Dr. Dieter Hundt über die 
Positionen und Vorstellungen der BDA. Der 
Regierungsdialog soll im Frühjahr 2012 in ein 
Gesetzgebungsverfahren münden. Die Geset-
zesänderungen sollen zum 1. Januar 2013 in 
Kraft treten.

Altersarmut ist derzeit kein drängendes so-
zialpolitisches Problem und sollte es auch in 
Zukunft nicht werden. Die jetzt von der Bundes-
regierung geplante „Zuschussrente“, die das Al-
terseinkommen langjähriger Beitragszahler auf-
stocken soll, kann vor diesem Hintergrund eine 
sinnvolle Ergänzung des Rentensystems sein. Die 
BDA drängt jedoch darauf, dass ihre Finanzierung 
nicht über Beiträge, sondern über Steuern erfolgt. 
Zudem müssen alle anderen Einkommen – auch 
Partnereinkommen – auf die „Zuschussrente“ an-
gerechnet werden. Zudem macht es keinen Sinn, 
jetzt ein neues Mindestrentensystem einzuführen 
und mit der „Rente nach Mindesteinkommen“ ein 
altes, wenig zielgenaues und damit teures Sys-
tem aufrechtzuerhalten. Die geplanten Verbesse-
rungen bei der Erwerbsminderungsrente sind zu 
begrüßen, da sie zielgenau diejenigen erreichen, 
die nicht bis zum vollen Rentenalter arbeiten kön-
nen. Allerdings müssen die damit verbundenen 
Mehrausgaben beitragsneutral finanziert werden. 

SOZIALE SICHERUNG
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Mit der geplanten Lockerung der Hinzuverdienst-
grenzen bei vorgezogenen Altersrenten greift die 
Bundesregierung eine langjährige Forderung der 
BDA auf.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Altersarmut

Pflegereform

Das Bundesgesundheitsministerium will bis 
zum 23. September 2011 Eckpunkte für eine 
Reform der Pflegeversicherung vorlegen. 
Diskutiert werden u. a. weitere Leistungsver-
besserungen, z. B. für Demenzerkrankte und 
für pflegende Angehörige, sowie der Aufbau 
einer ergänzenden Kapitaldeckung zur Absi-
cherung des Pflegerisikos. Auch aus der Re-
gierungskoalition heraus kommen Forderun-
gen nach deutlich höheren Beiträgen. 

Das Ergebnis der kommenden Pflegereform 
dürfen auf keinen Fall weitere Leistungsauswei-
tungen und noch höhere Beitragssätze sein. Da-
für wird sich die BDA auch weiterhin einsetzen. 
Es ist durchaus möglich, die geplante Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die 
damit verbundenen Besserstellungen so umzu-
setzen, dass im Ergebnis keine Mehraufwen-
dungen erforderlich sind. Dies haben mehrere 
Modellrechnungen des früheren Pflegebeirats 
der Bundesregierung gezeigt. Eine ergänzende 
kapitalgedeckte Pflegevorsorge ist grundsätzlich 
richtig, sie muss aber in privater Verantwortung 
erfolgen und individuell zurechenbar sein. Nur so 
kann die Gefahr eines staatlichen Zugriffs auf die 
angesparten Mittel gebannt werden.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen > Soziale Sicherung > Pflegeversicherung

Pensionsfondsrichtlinie

Die Aufsicht über Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge steht vor einer grundle-
genden Neuordnung: Zum einen beabsichtigt 
die EU-Kommission, im Jahr 2012 die Pen-
sionsfondsrichtlinie zu überarbeiten. Zum 
anderen plant das Bundesfinanzministerium 
eine Änderung des Versicherungsaufsichts-
gesetzes, mit dem die europäischen Auf-
sichtsvorgaben für Versicherungsunterneh-
men (Solvency II) umgesetzt werden sollen. 
Von den geplanten Änderungen sind auch 
Einrichtungen der betrieblichen Altersvor-
sorge betroffen.

Die BDA setzt sich sowohl bei den Beratun-
gen zur Pensionsfondsrichtlinie als auch bei der 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
dafür ein, dass den Besonderheiten der betrieb-
lichen Altersvorsorge mit eigenen Regelungen 
weiterhin Rechnung getragen wird. Nach den bis-
herigen Überlegungen der EU sollen wesentliche 
Teile der Eigenmittelvorgaben für Versicherungs-
unternehmen auch auf Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersvorsorge übertragen werden. Eine 
Übertragung der Solvency-II-Eigenmittelvorgaben 
auf die betriebliche Altersvorsorge würde diese 
aber erheblich verteuern und ignorieren, dass sich 
in Deutschland die Risiken der betrieblichen Al-
tersvorsorge wegen der subsidiären Arbeitgeber-
haftung grundlegend von denen der Lebensversi-
cherungen unterscheiden. Allein das Ausmaß und 
die Komplexität der geplanten Umsetzungsrege-
lungen von Solvency II in das deutsche Aufsichts-
recht zeigen, wie gravierend eine Anwendung der 
Eigenmittelvorgaben auf Einrichtungen der be-
trieblichen Altersvorsorge wäre. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Betriebliche Altersvorsorge 
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KURZ NOTIERT

ELENA-Verfahren wird eingestellt

Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bun-
desarbeitsministerium haben am 18. Juli 2011 
mitgeteilt, das ELENA-Verfahren schnellstmöglich 
einstellen zu wollen. Als Begründung wurde die 
fehlende flächendeckende Verbreitung der für das 
Verfahren notwendigen sog. qualifizierten elektro-
nischen Signatur (QES) genannt. Nun droht, dass 
die Betriebe weiterhin millionenfach papierbezoge-
ne Entgeltbescheinigungen für ihre Beschäftigten 
ausstellen müssen. Die BDA wird sich auch künf-
tig für eine Vereinfachung und Entbürokratisierung 
des betrieblichen Meldewesens einsetzen.

Bundesarbeitsministerium legt 
Sozialbudget 2010 vor

Das Sozialbudget, das sämtliche Sozialleistungen 
zusammenfasst, hat im Jahr 2010 die neue Re-
kordhöhe von 760,6 Mrd. € erreicht. Das sind – 
trotz guter Konjunktur und damit rückläufiger Aus-
gaben der Arbeitslosenversicherung – rd. 15,5 
Mrd. € bzw. 2,1 % mehr als im Jahr 2009. Verant-
wortlich für den Anstieg waren vor allem die weiter 
überproportional gewachsenen Ausgaben in der 
Pflege- und Krankenversicherung. Dank des no-
minal kräftig um 4,2 % gestiegenen Bruttoinlands-
produkts nahm das Verhältnis von Sozialaufwand 
zu Wirtschaftskraft von 31,1 % auf 30,4 % ab. Es 
liegt aber immer noch deutlich über dem langjäh-
rigen Durchschnitt.

Neue Zahlen zu Arbeitsunfällen veröffentlicht

Konjunktur- und witterungsbedingt ist die Zahl 
der Arbeitsunfälle in der gewerblichen Wirtschaft 
2010 um 7,4 % gestiegen. Im letzten Jahr ereig-
neten sich 840.848 Arbeitsunfälle, nachdem 2009 
mit 782.736 Arbeitsunfällen noch ein Rekordtiefst-
stand zu verzeichnen war. Die Auswirkungen von 
Eis und Schnee auf die Unfallzahlen zeigt be-
sonders deutlich auch die Entwicklung bei den 
Wegeunfällen: Diese sind 2010 äußerst stark um 
26,1 % auf knapp 189.408 in der gewerblichen 
Wirtschaft nach oben geschnellt.

Thema „Psychische Gesundheit“
versachlichen

In der breiten öffentlichen Berichterstattung über 
den Anstieg der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psy-
chischer Diagnosen werden oft vorschnell Erklä-
rungsmuster gefunden, die den Veränderungen in 
der Arbeitswelt die alleinige Schuld hieran geben. 
Die bereits in vielen Betrieben erprobten Stra-
tegien zur Unterstützung der Mitarbeiter in den 
veränderten Lebens- und Arbeitswelten werden 
in der aktualisierten Fassung des BDA kompakt 
„Erfolgsfaktor psychische Gesundheit“ behandelt. 
Die aktuellen Zahlen bestätigen erneut die drei-
fach höhere Betroffenheit von Arbeitslosen, was 
die gesundheitsförderliche Wirkung der Arbeit 
unterstreicht.

Reha-Budget neu justieren

In einem aktuellen Positionspapier von Au-
gust 2011 spricht sich die BDA dafür aus, die ge-
setzliche Regelung zur jährlichen Fortschreibung 
des Reha-Budgets in der Rentenversicherung 
mit Wirkung ab 2013 so anzupassen, dass dabei 
auch der sich demografisch ergebenden Verän-
derung des Reha-Bedarfs Rechnung getragen 
wird. Eine damit verbundene vorübergehende 
Mehrbelastung kann vermieden werden, wenn 
der Gesetzgeber die Rentenversicherung von der 
Finanzierung solcher Reha-Leistungen befreit, die 
weder der Sicherung noch der Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit Beschäftigter dienen.
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Im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
wurde am 16. August 2011 ein Tarifabschluss er-
zielt, der während der 26-monatigen Laufzeit zu-
nächst einen Nullmonat vorsieht, gefolgt von einer 
Entgeltanhebung um 3,2 % im Oktober 2011 so-
wie einer West/Ost-differenzierten Lohnerhöhung 
im November 2012 um 2,4 % (West) bzw. 2,9 % 
(Ost). Die unterste Lohngruppe wurde individuell 
auf 8,70 € (West), 8,20 € (Ost) und 8,45 € (Berlin-
West) erhöht.

Von zahlreichen Streiks begleitet waren die 
langwierigen Tarifverhandlungen der Zeitungsver-
leger, die am 18. August 2011 zu einem Ergebnis 
kamen. Der neue Gehaltstarifvertrag, der Einmal-
zahlungen von je 200 € im Oktober 2011 und Feb-
ruar 2013 sowie eine Entgeltanhebung von 1,5 % 
zum Mai 2012 vorsieht, bietet mit einer Laufzeit 
von insgesamt drei Jahren Planungssicherheit. 
Zudem ermöglicht eine Öffnungsklausel im Man-
teltarifvertrag bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
durch freiwillige Betriebsvereinbarung die Absen-
kung der Jahresleistung oder des Urlaubsgelds 
auf bis zu 50 % des Monatsgehalts. Wenn dies 
nicht ausreicht, können mit Zustimmung der Ta-
rifvertragsparteien die Jahresleistungen und/oder 
das Urlaubsgeld ganz oder teilweise entfallen. 

Am 24. August 2011 kam es zu einer Eini-
gung im Gebäudereinigerhandwerk. Der Tarifab-
schluss, der den Betrieben der Branche mit einer 
22-monatigen Laufzeit Planungssicherheit bietet, 
sieht für das Tarifgebiet West Entgeltanhebungen 
von 3,1 % zum Januar 2012 und 2,05 % zum Ja-
nuar 2013 vor. Mit der Vereinbarung, die Löhne in 
Ostdeutschland in zwei Stufen auf dann 84 % des 
West-Lohns anzuheben, ist das Tarifergebnis der 
angestrebten West-Ost-Angleichung einen wichti-
gen Schritt näher gekommen.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen > Tarifpolitik

Aktuelle Tarifabschlüsse

Der Kurs produktivitätsorientierter, differen-
zierter und flexibler Tarifergebnisse setzt 
sich auch im zweiten Halbjahr 2011 fort. Un-
beeindruckt von Forderungen nach kräftigen 
Lohnerhöhungen aus den Reihen der Politik 
vereinbarten die Tarifvertragsparteien wieder 
verantwortungsvolle Tariflohnabschlüsse. Da-
bei setzt sich der Trend zu langen Laufzeiten 
und Einmalzahlungen statt Dauerbelastungen 
fort. Letzteres trägt den Unsicherheiten einer 
zunehmend volatilen Wirtschaft Rechnung.  

Die BDA hat ihre Mitglieder in zahlreichen 
Rundschreiben über die aktuellen Tarifentwicklun-
gen informiert:

In den Tarifgebieten des Einzelhandels wur-
den im Juni und Juli 2011 Tarifergebnisse erzielt, 
die bei einer 24-monatigen Laufzeit nach zwei 
Nullmonaten regional differenziert einsetzende 
Entgeltanhebungen von 3 % in diesem und 2 % 
im nächsten Jahr vorsehen. Je nach Tarifgebiet 
wurden zudem Änderungen im Manteltarifvertrag 
vorgenommen. Im Tarifabschluss in der Druckin-
dustrie spiegelt sich die schwierige wirtschaftliche 
Lage der Branche wider. Die Entgelte werden 
nach 16 Monaten im August 2012 um 2 % ange-
hoben. Zuvor erhalten die Beschäftigten 280 € im 
September 2011 sowie 150 € im Juli 2013. Mit 
33 Monaten Laufzeit bietet er Planungssicherheit. 

Am 21. Juli 2011 einigten sich der Arbeit-
geberverband der Versicherungswirtschaft mit 
den Gewerkschaften ver.di, Deutscher Bankan-
gestellten-Verband und Deutscher Handels- und 
Industrieangestellten-Verband für die Innendienst
mitarbeiter auf ein Tarifergebnis mit einer 24-mo-
natigen Laufzeit. Die Beschäftigten erhalten im Au-
gust 2011 eine Einmalzahlung von 350 €,  bevor 
im September 2011 die Entgelte um 3 % und im 
Oktober 2012 um 2,2 %  angehoben werden. Die 
von den Gewerkschaften geforderten Regelungen 
zur Beschäftigungssicherung und zum Gesund-
heitsschutz bleiben außerhalb regulärer Verhand-
lungen Gesprächsthema.

TARIFPOLITIK
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Tarifunfähigkeit CGZP

Auf Basis der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) zur Tarifunfähigkeit der 
Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaf-
ten für Zeitarbeit und Personalserviceagen
turen (CGZP) vom 14. Dezember 2010 haben 
die Regionaldirektionen der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) seit dem 1. Juli 2011 Aus-
kunftsersuchen an Zeitarbeitsunternehmen 
versandt, die einen Tarifvertrag mit CGZP-
Tarifen anwendeten. Mit dem Auskunftser-
suchen wurden diese Unternehmen aufge-
fordert, einen Nachweis zu erbringen, dass 
Sozialversicherungsbeiträge nachträglich 
entrichtet wurden. Auf Grundlage dieses 
Auskunftsersuchens sollten ggf. weitere er-
laubnisrechtliche Schritte eingeleitet werden. 

Die BDA hat erreicht, dass die BA ihre Regi-
onaldirektionen angewiesen hat, die Versendung 
von Auskunftsersuchen an Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnisinhaber, die CGZP-Tarife an-
gewendet hatten, vorübergehend auszusetzen. 
Insbesondere wegen des Hinweises auf ggf. 
drohende erlaubnisrechtliche Konsequenzen hat 
diese Versendung zu großer Unsicherheit geführt. 
Die BDA hat deutlich gemacht, dass erlaubnis-
rechtliche Entscheidungen erst getroffen werden 
können, wenn auch die Einzugsstelle bzw. die Be-
rufsgenossenschaft den Nachzahlungsanspruch 
im Rahmen einer Betriebsprüfung ausdrücklich 
festgestellt hat. Diese Betriebsprüfungen werden 
zurzeit vorbereitet. Dabei achtet die BDA darauf, 
dass sich die Handlungsanleitung der Deutschen 
Rentenversicherung in der Praxis bewährt und 
möglichst schonend vorgegangen wird.

Tarif- und Mindestlohnstandards 
im Vergaberecht
Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
im Rüffert-Urteil 2008 die Europarechtswid-
rigkeit von Tariftreueregelungen festgestellt 
hat, finden in den Vergabegesetzen einiger 
Bundesländer inzwischen bedenkliche Aus-
weitungen statt. 

Die BDA setzt sich mit ihren Landesverei-
nigungen dafür ein, dass bei der Normierung 
der Tariftreueregelungen nicht die vom EuGH 
gesetzten Grenzen überschritten werden und 
dass mit Blick auf die verfassungsrechtlichen 
Bedenken keine vergabespezifischen Mindest-
löhne eingeführt werden. Es besteht zunehmend 
die Tendenz, die vom EuGH gesetzten Grenzen 
auszureizen und die Tariftreueregelungen zudem 
mit einem vergabespezifischen Mindestlohn zu 
koppeln. In drei Bundesländern wurde bereits ein 
solcher vergabespezifischer Mindestlohn einge-
führt. In weiteren Ländern liegen entsprechende 
Gesetzentwürfe vor. Insbesondere in Kombina-
tion mit der sog. Nachunternehmererklärung, in 
der sich potenzielle Auftragnehmer auch für die 
Einhaltung der geforderten Lohnstandards durch 
ihre Subunternehmer verpflichten müssen, droht 
die Einführung eines faktischen Mindestlohns 
durch die Hintertür. Tariftreueerklärungen sind 
ebenso wie Mindestlohnvorgaben im Vergabe-
recht fehl am Platz. Darüber hinaus bestehen 
erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen diese Regelungen, da der Bundesgesetz-
geber bereits abschließende Regelungen zu 
Mindestlöhnen erlassen hat. Zudem dürfte dies 
auch einen Eingriff in die verfassungsrechtlich 
geschützte Tarifautonomie darstellen. Die Fest-
setzung von Löhnen ist Kernaufgabe der Tarif-
vertragsparteien. Die BDA hat in verschiedenen 
Gesetzgebungsverfahren immer wieder auf die-
sen Missstand hingewiesen und ein grundlegen-
des Positionspapier dazu verfasst.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen > Tarifpolitik
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KURZ NOTIERT

Equal-Pay-Klagen ausgesetzt

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat 
entschieden, dass die Equal-Pay-Klage eines 
Zeitarbeitnehmers bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über die Tarifunfähigkeit der CGZP in 
der Vergangenheit auszusetzen ist (Beschluss 
vom 15. Juni 2011, 6 Ta 99/11). Dies ist sachge-
recht und bestätigt die Auffassung der BDA, wo-
nach das BAG in dem CGZP-Beschluss vom 14. 
Dezember 2010 die Tarifunfähigkeit der CGZP 
nur gegenwartsbezogen festgestellt hat. 

Tarifliche Arbeitszeiten in Deutschland 
unter EU-Durchschnitt

Laut der aktuellen Veröffentlichung von Euro-
found „Working time development – 2010“ lagen 
die tariflich vereinbarten Arbeitszeiten in Deutsch-
land mit 37,7 Stunden pro Woche im Jahr 2010 
weiterhin unter dem EU-Durchschnitt. Bei den 
Urlaubstagen liegt Deutschland dagegen im eu-
ropäischen Vergleich zusammen mit Dänemark 
mit 30 freien Arbeitstagen pro Jahr an der Spit-
ze. Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit liegt in 
Deutschland jedoch im Schnitt mit 40,5 Stunden 
pro Woche sogar über dem EU-Durchschnitt von 
39,7 Stunden pro Woche. Diese Differenz ver-
deutlicht, wie wichtig auch weiterhin ausreichende 
Gestaltungsspielräume vor allem im Bereich der 
Arbeitszeit für die Betriebe in Deutschland sind, 
um im europäischen Wettbewerb konkurrenzfähig 
bleiben zu können.

Qualifizierte Differenzierungsklauseln
unwirksam

Das BAG hat entschieden, dass eine qualifizierte 
Differenzierungsklausel (sog. Spannenklausel) in 
einem Tarifvertrag unwirksam ist, weil die Tarif-
vertragsparteien damit die ihnen von Art. 9 Abs. 3 
GG zugewiesene Tarifmacht überschreiten (Urteil 
vom 23. März 2011, 4 AZR 366/09). So bewirkt 
die Klausel zwar keine absolute, aber relative 

Begrenzung der Arbeitsbedingungen der Außen-
seiter. Dem Arbeitgeber ist es rechtlich-logisch 
unmöglich, die vertraglichen Arbeitsbedingungen 
der nicht oder anders organisierten Arbeitneh-
mer den tariflich normierten Bedingungen für 
Gewerkschaftsmitglieder anzugleichen. Eine ein-
fache Differenzierungsklausel ist dagegen – ent-
sprechend der bisherigen Rechtsprechung des 
BAG – unter Beachtung der Grenzen zulässig.

Änderung der Durchführungsverordnung zum 
Tarifvertragsgesetz geplant

Das Bundesarbeitsministerium plant eine Reform 
des beim Ministerium angesiedelten Tarifregis-
ters. In diesem werden alle in Deutschland ab-
geschlossenen Branchen- und Haustarifverträge 
erfasst. Die Tarifvertragsparteien sind zur Über-
sendung der Tarifverträge an das Bundesarbeits-
ministerium verpflichtet. Geplant ist in erster Linie 
die Schaffung eines elektronischen Tarifregisters. 
Den Tarifvertragsparteien soll zudem die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, Tarifverträge auch in 
elektronischer Form an das Bundesarbeitsminis-
terium zu senden.  

Bundesarbeitsministerium veröffentlicht Über-
sicht allgemeinverbindlicher Tarifverträge

Das Bundesarbeitsministerium veröffentlicht vier-
teljährlich eine nach Branchen sortierte Übersicht 
der auf Bundesebene oder in den Bundesländern 
für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. 
Diese Allgemeinverbindlichkeit führt dazu, dass 
nicht nur die Tarifvertragsparteien an den Tarif-
vertrag gebunden sind, sondern alle unter den 
Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer. Das jeweils aktuelle 
Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklär-
ten Tarifverträge ist im Internet unter www.bmas.
bund.de > Themen > Arbeitsrecht > Allgemeinver-
bindliche Tarifverträge abrufbar.
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Ausbildung in den Büroberufen

Mit ca. 30.000 Ausbildungsverhältnissen pro 
Jahr zählen die Büroberufe Bürokaufmann/ 
-frau und Kaufmann/-frau für Bürokommuni-
kation zu den zahlenmäßig stärksten Ausbil-
dungsberufen. Die Ausbildungsinhalte wur-
den zuletzt vor 20 Jahren überarbeitet.

Um die Berufe weiterhin attraktiv für aus-
bildende Betriebe und Jugendliche zu gestalten 
und an veränderte Anforderungen anzupassen, 
haben die Sozialpartner gemeinsam ein Konzept 
zur Modernisierung der Ausbildung vorgelegt und 
die Neuordnung bei den verordnungsgebenden 
Ministerien beantragt. Danach soll zukünftig in 
nur einem Beruf ausgebildet werden, der auch 
die Ausbildung im öffentlichen Dienst (derzeit 
Fachangestellte[r] für Bürokommunikation) mit 
einschließen soll. Neben einer gemeinsamen 
Kernausbildung können die Betriebe Wahlqualifi-
kationen zur Vertiefung, Erweiterung bzw. Ergän-
zung der Ausbildung wählen. Dadurch soll zukünf-
tig die Ausbildung flexibler gestaltet werden und 
für alle Branchen und Betriebsgrößen geeignet 
sein. Das Konzept wurde wirtschaftsseitig unter 
Federführung des Kuratoriums der Deutschen 
Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) von Sachver-
ständigen verschiedener Branchen erarbeitet. Die 
BDA ist aktiv in die Sachverständigenarbeit und 
die Abstimmung mit den Gewerkschaften invol-
viert. Im weiteren Verfahren werden Sachverstän-
dige der Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Fe-
derführung des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) die Ausbildungsordnung entwickeln, die 
die Mindeststandards für die betriebliche Ausbil-
dung vorschreibt. Die Ausbildung in dem moder-
nisierten Büroberuf soll im August 2013 starten.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Ausbildung

Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT 
Ostdeutschland
Das Projekt „Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT 
Ostdeutschland“ (NSWO) setzt seine 2008 be-
gonnene erfolgreiche Arbeit mit einer zweiten 

Projektphase fort. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft SCHULEWIRTSCHAFT ist das einzige 
bundesweite Netzwerk, das Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Schulen stiftet und 
die berufliche Integration junger Menschen un-
terstützt. In Zusammenarbeit mit den Landes-
arbeitsgemeinschaften Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ver-
folgt sie das gemeinsame Ziel, Ausbildungs-
perspektiven in den neuen Bundesländern zu 
bewerben. Dafür werden Veranstaltungen zu 
drei Schwerpunktthemen konzipiert und um-
gesetzt: Zukunftschancen für benachteiligte 
Jugendliche, MINT-Förderung und regionales 
Arbeitgebermarketing.

Die neu eingerichtete NSWO-Transferstelle 
bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) 
unterstützt die bis Ende 2013 angelegte Fortfüh-
rung des Projekts: Sie koordiniert die Aktivitäten 
der Landesarbeitsgemeinschaften, stimuliert und 
begleitet den Austausch unter ihnen. Um den 
Transfer erfolgreicher Ansätze zu gewährleisten, 
sind neben einer Homepage, die insbesondere 
auch den effizienten Austausch der Akteure zum 
Ziel hat, ein Ideenwettbewerb sowie vielfältige 
Veranstaltungen geplant. Finanziert wird das Pro-
jekt vom Beauftragten der Bundesregierung für 
die Neuen Bundesländer im Bundesministerium 
des Innern. Strategische Partner sind die Bun-
desarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT 
sowie die Deutsche Kreditbank AG. 

Nähere Informationen unter www.schule-wirtschaft-
ostdeutschland.de

Zahl der Studienanfänger 

Aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge in 
größeren Bundesländern, der Aussetzung 
der Wehrpflicht und der wachsenden Studier-
neigung strömen in den kommenden Jahren 
deutlich mehr junge Menschen an die Hoch-
schulen als jemals zuvor. So schließen allein 
in diesem Jahr 60.000 zusätzliche Abiturienten 
in Bayern und Niedersachsen die Schule ab. 
Bund und Länder haben einen Anstieg zwar 
vorausgesehen und im Rahmen des Hoch-

BILDUNG 
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schulpakts den Aufbau neuer Studienplätze 
beschlossen. Allerdings haben sie bei der Be-
rechnung des Bedarfs die sich nun abzeich-
nende Nachfrage bei Weitem unterschätzt. 
Gehen die Schätzungen von Bund und Län-
dern von 450.000 Studienanfängern aus, pro-
gnostizieren die Hochschulen und auch das 
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), 
dass sich etwa 500.000 junge Menschen an 
den Hochschulen bewerben werden. Allein 
für 2011 fehlt demnach die Finanzierung für 
50.000 Studieninteressierte. 

Die BDA wertet die doppelten Abiturjahrgän-
ge und das starke Studieninteresse der jungen 
Menschen angesichts des schon jetzt spürbaren 
Fachkräftemangels und der demografischen Ent-
wicklung als große Chance. Sie setzt sich dafür 
ein, dass kurz- und mittelfristig ausreichend Stu-
dienplätze an den Hochschulen bereitgestellt und 
angemessene Studienbedingungen gesichert 
werden. Zusammen mit der Hochschulrektoren-
konferenz hat die BDA Bund und Länder aufge-
fordert, das Finanzvolumen für den Hochschulpakt 
zügig zu erhöhen. Für das kommende Studien-
jahr besteht zusätzlicher Bedarf in Höhe von gut 
300 Mio. €. Je Studienplatz wird im Hochschulpakt 
ein Satz von 6.500 € pro Jahr zugrunde gelegt. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Hochschule

Gemeinsames Papier von BDA und 
Deutschem Städte- und Gemeinde-
bund

Die Bedeutung der Kommunen für die Bildung 
ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Sie 
haben vor Ort eine Schlüsselrolle. Kommunen 
sind Träger von Kindertageseinrichtungen 
und bauen zurzeit Betreuungsangebote für 
Kinder unter drei Jahren in großem Umfang 
aus. Sie sind Träger der öffentlichen Schulen 
und betreiben oder unterstützen Einrichtun-
gen und Vereine der Jugendarbeit, der Kultur 
und des Sports. Vor Ort kennen sie die Akteu-
re und können sie mit Synergieeffekten ver-
netzen. Die Kommunen klagen allerdings über 

mangelnde Finanzausstattung für ihre Aufga-
ben. Auch kommen Zuweisungen des Bundes 
über die Länder nicht immer in vollem Umfang 
bei ihnen an. Beim Ausbau der U3-Betreuung 
etwa stellen Länder die zugesagten eigenen 
Mittel den Kommunen bislang kaum zur Ver-
fügung. Die Erhaltung von Schulstandorten 
ist inzwischen eine existenzielle Herausforde-
rung für viele Kommunen geworden.

Die BDA und der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) haben sich über die-
ses bildungspolitisch zentrale, aber oft unbeach-
tete Thema ausgetauscht und bereiten für den 
Herbst 2011 eine gemeinsame Stellungnahme 
vor. BDA und DStGB sind sich einig, dass die 
Finanzierungsmechanismen in der Bildung sozi-
alpolitisch gezielter und steuerungsbewusster ge-
staltet werden müssen. Weitere Themen sind die 
Bedeutung der frühkindlichen Bildung, die Reali-
sierung der selbstständigen Schule und der Ganz-
tagsschule sowie das Management des Über-
gangs von der Schule in den Ausbildungsmarkt.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen > Bildung

KURZ NOTIERT

Messbare Erfolge im sdw-Projekt 
„Unternehmen:Jugend“

Das Modellprojekt „Unternehmen:Jugend. Zusam-
menarbeit mit Zukunft‟ der sdw weist messbare 
Erfolge auf: Über 85 % der vormals schuldistan-
zierten Teilnehmer haben ihren Schulabschluss 
erreicht. Über 25 % haben einen Ausbildungsver-
trag in der Tasche. Mehr als 200 Unternehmen, 
Kammern, Innungen und Verbände beteiligen 
sich inzwischen an „Unternehmen:Jugend“. Der-
zeit werden diejenigen unterstützt, die noch einen 
Ausbildungsplatz suchen, sich in Bewerbungs-
verfahren befinden oder einen höheren Schulab-
schluss anstreben. Projektpartner der sdw ist das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Weitere Informationen gibt es unter 
www.unternehmenjugend.de 
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STUDIENKOMPASS gibt Eltern Tipps zur
Studien- und Berufsorientierung

Eine neue Broschüre des STUDIENKOMPASS 
gibt Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder bei der Su-
che nach einem passenden Studium unterstützen 
können. Neben grundlegenden Informationen zur 
Studienorientierung erhalten Eltern auch Erläute-
rungen zu Begriffen wie Bachelor oder Master. Ein 
Blick auf den Arbeitsmarkt der Zukunft verrät, in 
welchen Bereichen die Berufsaussichten beson-
ders gut sind. Mit Tipps zur Studienfinanzierung 
und zu Möglichkeiten von Stipendien bietet das 
Heft auch eine Hilfestellung, um sich über die fi-
nanziellen Aspekte eines Studiums zu informieren. 
Die kostenlose Broschüre kann telefonisch unter 
030 278906-66 bestellt werden und steht unter 
www.studienkompass.de zum Download bereit.

Ökonomische Bildung weiter voranbringen

Das Engagement der deutschen Wirtschaft und 
ihrer Verbände für eine bessere ökonomische 
Bildung trägt sichtbare Früchte: Das Thema steht 
inzwischen weit oben auf der bildungspolitischen 
Tagesordnung in den Ländern und wird in seiner 
Bedeutung nicht mehr bestritten. Gewerkschaf-
ten wie IG Metall und GEW, einige Medien und 
Wissenschaftler nehmen dies allerdings zum 
Anlass, in ihren Veröffentlichungen gegen die In-
itiativen der Wirtschaft in diesem Bereich zu po-
lemisieren und das Schreckensbild eines neuen 
Kartells von Unternehmen, Verbänden, SCHULE-
WIRTSCHAFT, Politik und Wissenschaft und ei-
ner wirtschaftsseitigen Dominanz beim Thema an 
die Wand zu malen. Nähere Informationen unter 
www.arbeitgeber.de > Themen A–Z > Ökonomi-
sche Bildung
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Fünf-Punkte-Plan für Maastricht II  

Deutschland und Frankreich haben nach dem 
Treffen zwischen Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel und Staatspräsident Nicolas Sarkozy 
am 16. August 2011 in einem Brief an den Prä-
sidenten des Europäischen Rats Herman Van 
Rompuy Vorschläge zur engeren haushalts- 
und wirtschaftspolitischen Koordinierung un-
terbreitet.

Auch die BDA hält eine stärkere Koordinie-
rung der nationalen Wirtschafts- und Finanzpoliti-
ken innerhalb der Eurozone, mittel- und langfristig 
aber auch in der gesamten Europäischen Union, 
für den Fortbestand der gemeinsamen Währung 
für unverzichtbar. Arbeitgeberpräsident Prof. Dr. 
Dieter Hundt hat in einem am 29. August 2011 in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlich-
ten Beitrag „Deutschlands Zukunft in Europa – Ein 
Fünf-Punkte-Plan für Maastricht II“ dargelegt, wel-
che Schritte aus Sicht der BDA notwendig sind, 
um die EU nachhaltig aus ihrer Krise herauszufüh-
ren. Die fünf Punkte umfassen die Ergänzung der 
Währungsunion um die politische Union, verbindli-
che Vorgaben für die Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik, einen neuen Euro-Vertrag „Maastricht II“, eine 
solide, zukunftssichernde Haushaltspolitik in den 
Mitgliedstaaten und ein proaktives Werben für Eu-
ropa durch die Politik. 

Gerade jetzt in der Schuldenkrise ist der 
Schritt zur Vertiefung der Integration notwendig. 
Wer an einer europäischen Währung teilhat, muss 
auch bereit sein, nationale Souveränität zuguns-
ten gemeinsamen Handelns zu übertragen und 
ein höheres Maß an Vergemeinschaftung durch 
die europäische Politik zuzulassen. Bei der stär-
keren Koordinierung der Wirtschafts- und Finanz-
politik kommt es nicht auf das missverständliche 
Etikett „Europäische Wirtschaftsregierung“ oder 
„Economic Governance“ an, sondern auf das ver-
bindliche Stabilitäts- und Gesundungskonzept, 
für das es steht. Zum Abbau der Verschuldung in 
den EU-Mitgliedstaaten sind klare und zuverlässi-
ge Regeln erforderlich. Die Einführung nationaler 
Schuldenbremsen mit Verfassungsrang ist ebenso 
notwendig wie eine Verschärfung des Stabilitäts-
pakts. Dazu ist ein neuer Euro-Vertrag, ein „Maas-

tricht II“, erforderlich, zu dem ein verbindlicher 
Fahrplan mit automatischen Sanktionen gehört, 
um schrittweise zur Einhaltung der Stabilitätskrite-
rien zurückzukommen. 

Französische G20-Präsidentschaft

Der G20-Prozess entwickelt sich seit der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise zu-
sehends zu einem globalen Governance-Sys-
tem, in dem auch die Sozialpolitik eine immer 
stärkere Rolle spielt. Frankreich, das in die-
sem Jahr die G20-Präsidentschaft innehat, 
verfolgt ein umfangreiches sozialpolitisches 
Programm, bei dem es um die Stärkung des 
sozialen Schutzes, den Abbau der (Jugend-)
Arbeitslosigkeit, die bessere Um- und Durch-
setzung der grundlegenden Arbeits- und Sozi-
alrechte sowie die Verbesserung der Kohärenz 
zwischen den internationalen Organisationen 
und den Wirtschafts-, Finanz-, Handels-, Ent-
wicklungs- und Sozialpolitiken geht.

Zur Vorbereitung des G20-Gipfels im Novem-
ber 2011 in Cannes führt die französische G20-Prä-
sidentschaft zahlreiche hochrangige Konsultationen 
durch, an denen die BDA beteiligt ist. Im Rahmen 
des G20-Gipfels wird es ein dreigliedriges Gipfel-
treffen mit den G20-Arbeitgeber- und Wirtschafts-
verbänden sowie den G20-Gewerkschaftsverbän-
den geben. Die BDA wirkt darauf hin, dass sich im 
Rahmen des G20-Prozesses Politikansätze durch-
setzen, die weltweit Wachstum und Beschäftigung 
fördern. Gerade in Bezug auf den Ausbau des Sozi-
alschutzes und der Stärkung grundlegender Arbeits- 
und Sozialrechte muss die Verantwortung zwischen 
Staaten und anderen Akteuren klar abgesteckt sein 
und dürfen Unternehmen nicht zu Lückenbüßern für 
staatliches Versagen werden. Die BDA hat sich mit 
der Forderung, Beschäftigungsbarrieren abzubauen 
und die Bildungssysteme zu verbessern, im Rah-
men der Konsultationen direkt an die G20 gewandt 
und dazu ihre Zusammenarbeit angeboten. Auf dem 
dreigliedrigen Gipfel in Cannes wird die BDA diese 
Forderungen nochmals unterstreichen.

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de  > 
Europa/Internationales > BDA International

INTERNATIONALES
EUROPA UND
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Neufassung der Verordnung 
Brüssel I
Die EU-Kommission hat für die Verordnung 
Brüssel I, bei der es u. a. um zwischenstaatli-
che gerichtliche Zuständigkeiten geht, einen 
Vorschlag für eine Neufassung vorgelegt. Für 
die BDA sind dabei vor allem die Vorschläge 
der EU-Kommission zur Ausweitung der Zu-
ständigkeiten von Gerichten in der EU von 
Relevanz. Bisher sind EU-Gerichte nur dann 
zuständig, wenn der Schuldner seinen Wohn-
sitz innerhalb der EU hat. Die EU-Kommission 
sieht in ihrem Neufassungsvorschlag nun eine 
Ausweitung der Zuständigkeitsvorschriften für 
EU-Gerichte auf Streitsachen vor, bei denen 
der Beklagte ein Drittstaatsangehöriger ist. 

Die BDA erkennt die Notwendigkeit, welt-
weit den Menschenrechtsschutz zu verbessern, 
vorbehaltlos an. Der vorliegende Vorschlag weist 
aber einige grundlegende Schwächen auf: In den 
meisten Fällen müssten europäische Richter nach 
dem Recht des jeweiligen Landes, in dem der Vor-
fall stattfand, richten. Dies würde die Verfahren 
enorm verkomplizieren. Die sehr unklaren Formu-
lierungen laden zudem zu dem Versuch ein, sich 
beliebig einen Gerichtsstand auszusuchen: Was 
bedeutet ein „faires Gerichtsverfahren“? Die Folge 
könnte eine Klageflut von außereuropäischen Ver-
fahren vor europäischen Gerichten sein. Die BDA 
setzt sich daher sowohl gegenüber dem Rat wie 
auch gegenüber dem EP gegen die Ausweitung 
der Zuständigkeiten der EU-Gerichte ein.

Revision der Mutterschutz
richtlinie
Bei der letzten Sitzung des Rats für Beschäf-
tigung und Sozialpolitik am 17. Juni 2011 hat 
die Mehrheit der Mitgliedstaaten dem Be-
schluss des Europäischen Parlaments (EP) 
zur Revision der Mutterschutzrichtlinie eine 
klare Absage erteilt und ihn als ungeeignete 
Grundlage für Verhandlungen mit dem EP er-
klärt. Vor allem die Forderungen des EP, die 
Mutterschutzfrist von 14 auf 20 Wochen bei 
voller Lohnfortzahlung zu erhöhen und zu-

sätzlich einen zweiwöchigen voll bezahlten 
Vaterschaftsurlaub einzuführen, stießen auf 
Ablehnung.

Mehrere Mitgliedstaaten forderten, die Ver-
handlungen im Rat ganz einzustellen. Die ak-
tuelle Richtlinie gewährleistet mit 14 Wochen 
Mutterschutz bereits einen umfassenden Gesund-
heitsschutz von Müttern. Den Kommissionsvor-
schlag zur Ausweitung der Mutterschutzrichtlinie 
auf 18 Wochen und erst recht die vom EP aufge-
stellte Forderung nach 20 Wochen Mutterschutz 
und zusätzlich zwei Wochen Vaterschaftsurlaub 
lehnte die BDA deshalb von Anfang an entschie-
den ab. Sollte die polnische Ratspräsidentschaft 
dennoch versuchen, die festgefahrenen Verhand-
lungen im zweiten Halbjahr 2011 weiterzuführen, 
wird sich die BDA mit Nachdruck dafür einsetzen, 
dass vor allem die erheblichen Kosten, die durch 
eine Verlängerung des Mutterschutzes entstün-
den, bei den Verhandlungen im Rat berücksichtigt 
werden. Bislang war keine auf EU-Ebene durch-
geführte Folgenabschätzung dazu geeignet, die 
tatsächlichen Mehrkosten zu ermitteln, die für 
Staatshaushalte und Unternehmen bei Umset-
zung der Vorschläge entstehen würden. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Mutterschutz EU-Richtlinie

KURZ NOTIERT 

BVerfG bestätigt Verfassungsmäßigkeit des 
europäischen Rettungsschirms

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in 
seinem Urteil vom 7. September 2011 die Ver-
fassungsmäßigkeit der Griechenland-Hilfen und 
des europäischen Rettungsschirms bestätigt. 
Die vom BVerfG dabei vorgenommene Stärkung 
der Kontrollrechte des Parlaments ist richtig. Sie 
gibt den Abgeordneten für die Abstimmung über 
das Gesetz zur Erweiterung des europäischen 
Rettungsschirms am 29. September 2011 zu-
sätzlichen Rückhalt. Die BDA appelliert an den 
Deutschen Bundestag, dem Gesetz geschlossen 
zuzustimmen. Von Deutschland muss ein Signal 
breiter Zustimmung zu Europa ausgehen.
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Vorschläge zum EU-Haushalt 2014–2020 
erfordern noch viele Nachbesserungen

Die BDA begrüßt, dass der EU-Haushalt gezielt da-
rauf ausgerichtet ist, die Reformziele der Strategie 
„Europa 2020“ zu erreichen und die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU zu stärken. Dafür sollen u. a. In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung erhöht 
werden. Die von der EU-Kommission wiederholt 
vorgeschlagene Einführung eines Eigenmittelsys-
tems durch eine EU-Mehrwertsteuer und eine EU-
Finanztransaktionssteuer lehnt die BDA allerdings 
weiterhin ab. Diese Debatte kann nicht isoliert 
von der gesamten Neuordnung der europäischen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik geführt werden. Die 
Verhandlungen zum Haushalt sollen ca. 18 Monate 
andauern. Über BUSINESSEUROPE wird sich die 
BDA an diesem Prozess beteiligen.

Aufnahme von Verhandlungen zur Arbeits-
zeitrichtlinie weiterhin offen

BUSINESSEUROPE hat im Juni 2011 ein Mandat 
zur Aufnahme von Sozialpartnerverhandlungen 
zur Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie an-
genommen. Dabei halten die Arbeitgeber es für 
das einzig realistische Vorgehen, einen pragma-
tischen Ansatz zu verfolgen, der auf eine Überar-
beitung der Richtlinie zum Bereitschaftsdienst und 
zum bezahlten Jahresurlaub begrenzt ist. Der Eu-
ropäische Gewerkschaftsbund ist grundsätzlich 
auch für Verhandlungen offen, tritt aber für eine 
„umfassende“ Richtlinienüberarbeitung ein. Daher 
bleibt abzuwarten, ob tatsächlich Sozialpartner-
verhandlungen aufgenommen werden.

Revision der Vorschriften zu elektromagneti-
schen Feldern praxisgerecht gestalten

Die BDA begleitet aufmerksam die Revision der 
Richtlinie zum Arbeitnehmerschutz vor elektromag
netischen Feldern (2004/40/EG). Der von der EU-
Kommission vorgelegte Revisionsvorschlag bein-
haltet zwar insgesamt praxistauglichere Ansätze als 
die aus dem Jahr 2004 stammende ursprüngliche 
Richtlinie. Allerdings gibt es noch einige Unstim-
migkeiten, die es kritisch zu begleiten gilt. Die BDA 
wird sich mittelbar über den beim Bundesarbeits-
ministerium eingerichteten Beraterkreis einbringen.

Grünbuch zur Anerkennung von Berufs
qualifikationen setzt wichtige Akzente

Die EU-Kommission hat ein Grünbuch zur Über-
arbeitung der Richtlinie über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen vorgelegt, das Vor-
schläge zur Vereinfachung der bestehenden An-
erkennungsverfahren bei reglementierten Berufen 
enthält. Die BDA unterstützt Initiativen, die darauf 
zielen, die Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Qualifikationen zu verbessern. Damit kann 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt gefördert und 
dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. 
Keinesfalls sollten jedoch neue Strukturen oder 
Instrumente geschaffen werden, die mit hohem 
Aufwand verbunden sind, deren Mehrwert aber 
zumindest fragwürdig ist. Die BDA wird sich an 
der Konsultation, die bis zum 20. September 2011 
läuft, beteiligen.
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Reform des Reisekostenrechts

Die hohe Komplexität des steuerlichen Reise-
kostenrechts führt zu einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand der Arbeitgeber für Reisekos-
tenabrechnungen. Die Finanzverwaltung soll 
deshalb bis Ende 2011 einen Bericht mit Vor-
schlägen zur Reform des Reisekostenrechts 
erstellen. Hierauf aufbauend wird voraussicht-
lich 2012 ein eigenes Gesetz vorgelegt werden.

Die BDA hat zusammen mit sieben anderen 
Spitzenverbänden der Wirtschaft gegenüber dem 
Bundesfinanzministerium die Initiative ergriffen 
und ihre zentralen Forderungen für eine durch-
greifende Reform des steuerlichen Reisekosten-
rechts eingebracht. Auf dieser Grundlage führte 
das Bundesfinanzministerium Mitte August einen 
Workshop durch, in dessen Mittelpunkt die Forde-
rungen der Wirtschaft standen. In der Diskussion 
hat die BDA nochmals klar herausgestellt, dass 
eine spürbare Vereinfachung vor allem bedeutet, 
dass höchstens eine regelmäßige Arbeitsstätte 
je Arbeitnehmer künftig bestehen muss. Diese 
Forderung ist jüngst durch Urteile des Bundes
finanzhofs vom 9. Juni 2011 bestätigt worden. Zu-
gleich sollte bei einer Reform sichergestellt wer-
den, dass die Änderungen bei den Unternehmen 
keine höheren Reisekostenausgaben oder eine 
Erhöhung der Sozialabgabenbelastung bewirken 
oder zu einer Schlechterstellung auswärts tätiger 
Personen führen. Die BDA setzt sich zudem da-
für ein, dass Regelungen vor ihrem Inkrafttreten 
einem Praxistest unterzogen werden, damit Um-
stellungsprobleme möglichst frühzeitig erkannt 
und beseitigt werden können. 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung

Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine 
Initiative zur Fortentwicklung der Mitarbeiter
kapitalbeteiligung ergriffen. Ziel soll dabei 
sein, ihre Verbreitung zu erhöhen. Im Rahmen 
eines am 20. September 2011 stattfindenden 
Workshops sollen zunächst bestehende 
Hemmnisse identifiziert sowie mögliche An-
sätze zur Optimierung der Mitarbeiterkapital-
beteiligung diskutiert werden. Das Bundes

Bürokratieabbau

Die Bundesregierung hatte sich 2006 zum Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2011 25 % der Bürokra-
tiebelastung abzubauen. Wie sich jetzt zeigt, 
hat sie dieses Ziel jedoch deutlich verfehlt. Die 
Einstellung des ELENA-Verfahrens, in das die 
Wirtschaft einen dreistelligen Millionenbetrag 
investiert hat, bedeutet sogar einen gravieren-
den Rückschritt beim Bürokratieabbau.

Die BDA hat die drohende Zielverfehlung 
beim Bürokratieabbau zum Anlass genommen, 
ihren umfassenden Forderungskatalog zum Bü-
rokratieabbau im Arbeits- und Sozialrecht zu ak-
tualisieren und der Bundesregierung zukommen 
zu lassen. Die BDA macht darin über 50 Verein-
fachungsvorschläge im Bereich der Sozialpoli-
tik, z. B. zur Vereinfachung des Arbeitgebermel-
dewesens oder zur rechtssicheren Gestaltung 
des Betriebsübergangs. Die BDA hat in diesem 
Zusammenhang erneut bemängelt, dass die Be-
standsmessung der bürokratischen Lasten 2006, 
die eine bürokratische Belastung für die Wirtschaft 
in Höhe von rd. 50 Mrd. € ergab, unvollständig ist. 
Arbeitsrechtliche Informationspflichten sind über-
haupt nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. 
Zudem bezieht die Bundesregierung in ihre ver-
meintliche Erfolgsbilanz Maßnahmen ein, die zwar 
vom Bundeskabinett beschlossen wurden, aber 
vom Gesetzgeber noch nicht umgesetzt worden 
sind und z. T. auch erst in vielen Jahren wirksam 
werden sollen. 

Mit der Einrichtung des Nationalen Normen-
kontrollrats (NKR) hat die Bundesregierung eine 
langjährige Forderung der BDA umgesetzt. Sie hat 
damit einen Bürokratie-TÜV  auf nationaler Ebene 
geschaffen. Jetzt muss sie sich dafür einsetzen, 
dass eine vergleichbare unabhängige Institution 
auch dauerhaft auf europäischer Ebene eingerich-
tet wird. Der NKR wird am 20. September 2011 bei 
einer Veranstaltung im Bundeskanzleramt über 
seine fünfjährige Amtszeit Bilanz ziehen. Die BDA 
wird diese Gelegenheit nutzen, für verstärkte An-
strengungen beim Bürokratieabbau zu werben. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Bürokratieabbau

GESELLSCHAFT
WIRTSCHAFT UND
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wirtschaftsministerium stellt hierzu als 
Ansatzpunkte die Befreiung der Beiträge zur 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung von der Sozial-
abgabenpflicht oder das Aufweichen der Min-
destanforderungen an das reinvestierte Kapi-
tal zur Diskussion. 
 

Die BDA hat wiederholt ihre kritische Posi-
tion zur Ausweitung der Förderung der Mitarbei-
terkapitalbeteiligung bekräftigt, auch weil damit 
die Mitarbeiterkapitalbeteiligung gegenüber der 
betrieblichen Altersvorsorge bevorzugt würde. 
Die BDA wird sich daher auch beim angekündig-
ten Workshop des Bundeswirtschaftsministeriums 
gegen die vollständige Befreiung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung von der Sozialversicherungs-
beitragspflicht einsetzen. Ebenfalls kritisch sieht 
die BDA die Zulassung überbetrieblicher Betei-
ligungsfonds als Mittel der Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung, da dadurch die Verbindung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht mehr gege-
ben ist. Die BDA wird sich folglich weiter gegen 
Bestrebungen, die Mindestanforderungen für die 
Anerkennung als Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu 
senken, einsetzen. Auch wenn die Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung im Grundsatz positiv zu bewerten 
ist, sieht die BDA keinen Grund, sie zusätzlich 
zu subventionieren und damit die betriebliche Al-
tersvorsorge weiter zu schwächen. Zudem darf 
eine Fortentwicklung des Gesetzesrahmens zur 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung nicht den Grundsatz 
der beidseitigen Freiwilligkeit verletzen, d. h., von 
keinem Unternehmer darf verlangt werden, Teile 
seines Unternehmens an seine Arbeitnehmer zu 
verkaufen. Ebenso darf es keinen Zwang geben, 
dass Arbeitnehmer Teile ihres Lohns in den Be-
trieb, bei dem sie beschäftigt sind, investieren 
müssen. 

Nähere Informationen unter www.arbeitgeber.de > 
Themen A–Z > Mitarbeiterbeteiligung

Statistik zur betrieblichen 
Altersvorsorge
Die Datenlage im Bereich der Verbreitung und 
Ausgestaltung der betrieblichen Altersvor-
sorge ist derzeit noch lückenhaft. Der Statis-

tische Beirat beim Statistischen Bundesamt 
hat nach einer Testphase beschlossen, diese 
Lücke über eine belastungsarm ausgestalte-
te Arbeitskostenerhebung zu schließen. Um-
fangreichere und damit belastungsintensivere 
Befragungen der Unternehmen wurden ver-
hindert. Die zuständigen Ministerien müssen 
dafür jetzt die gesetzliche Grundlage schaffen.

Die BDA hat sich in der Arbeitsgruppe zur 
Prüfung der Erhebungswege einer Statistik zur 
betrieblichen Altersvorsorge als Wortführer der 
Verbände in vielen Gesprächen und Sitzungen 
nachdrücklich für eine belastungsarme Datener-
hebung eingesetzt. Die Beschlüsse des Statisti-
schen Beirats zur Verbesserung der Datenlage im 
Bereich der betrieblichen Altersvorsorge erfüllen 
dieses Kriterium: In der Arbeitgeberbefragung 
werden zusätzliche Statistikbelastungen in der Ar-
beitskostenerhebung durch Streichung vorhande-
ner Erhebungsmerkmale vermieden. Die BDA un-
terstützt daher Folgeerhebungen im Rahmen der 
Arbeitskostenerhebung. Dagegen wird die zwei-
stufige Personenbefragung wegen ihres hohen 
Aufwands nicht weiterverfolgt. Stattdessen gibt es 
Bestrebungen, Jahresmitteilungen der Versiche-
rungsträger an die Begünstigten einzuführen. Die 
den Arbeitgebern hierbei ursprünglich zugedachte 
Rolle des Datenlieferanten gelang es mit Hinweis 
auf die bereits bestehende Beteiligung im Rah-
men der Arbeitskostenerhebung abzuwenden.

KURZ NOTIERT

Kinderarmut halb so hoch wie angenommen 

Die Kinderarmut in Deutschland ist nur halb so 
hoch wie bislang behauptet. Sie wurde wegen ei-
ner ungenauen Korrektur von Messfehlern falsch 
ausgewiesen. Nach Neuberechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung lag sie 
im Jahr 2009 nicht bei 16 %, sondern bei 10 %. 
Aktuell erreicht sie 8 %. Deutschland ist bei der 
Bekämpfung der Kinderarmut sogar besonders 
erfolgreich. Laut EU-Statistik lag die Kinderarmut 
im Jahr 2008 in Deutschland fünf Prozentpunkte 
unter dem EU-Durchschnitt. Der Vorgang wirft 
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jedoch die Frage nach Qualitätssicherung und 
Kontrolle bei der Datenauswertung auf. Gerade 
bei sensiblen sozialpolitischen Themen benötigen 
Öffentlichkeit und Politik valide Daten als verläss-
liche Entscheidungsgrundlage.

KombiFiD: neue Perspektive zur Entlastung 
der Unternehmen bei statistischen Auskunfts-
pflichten 

Das Statistische Bundesamt verfolgt mit dem 
Projekt „Kombinierte Firmendaten in Deutsch-
land“ (KombiFiD) das Ziel, Unternehmen von 
Auskunftspflichten zu entlasten. Dazu sollen 
zukünftig Unternehmensdaten aus den Statis-
tischen Ämtern, der Bundesagentur für Arbeit 
sowie der Deutschen Bundesbank zusammen-
geführt werden. Die BDA begrüßt, dass es ne-
ben den bereits bestehenden automatisierten 
Onlinemeldeverfahren eStatistik.core und IDEV 
eine weitere Initiative der amtlichen Statistik zur 
Verringerung der Statistikbelastungen gibt. In der 
institutionenübergreifenden Zusammenführung 
von Unternehmensdaten unterschiedlicher Da-
tenproduzenten liegt erhebliches Entlastungspo-
tenzial für die Unternehmen.
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Mitgliederversammlung 
und Deutscher Arbeitgebertag

Am Nachmittag des 21. November 2011 findet 
die diesjährige Mitgliederversammlung der BDA 
mit den vorlaufenden Gremiensitzungen statt. 
Der Deutsche Arbeitgebertag 2011 beginnt am 
22. November 2011 um 10.00 Uhr. Alle Sitzun-
gen und Veranstaltungen finden wieder im Ma-
ritim Hotel Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 
Berlin, statt. Die Einladungen und Tagesord-
nung für die einzelnen Veranstaltungen werden 
Anfang November versandt. Für den Zeitraum 
vom 21. bis 23. November 2011 steht ein Zim-
merkontingent zu Sonderkonditionen im Maritim 
Hotel Berlin zur Verfügung.

Veranstaltungen

MINT-Botschafterkonferenz

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) können anschaulich und 
spannend sein. Wie es gelingt, für MINT zu fas-
zinieren, und wie die mittlerweile über 5.000 
MINT-Botschafter ihr Engagement gestalten, 
wird bei der 4. MINT-Botschafterkonferenz am 
14. November 2011 bei der Siemens AG in Ber-
lin als Gastgeber und Sponsor präsentiert und 
diskutiert. Herausragende Botschafteraktivitäten 
werden mit den zum zweiten Mal verliehenen 
MINT-Botschafterpreisen ausgezeichnet. Zu-
sätzlich zur Veranstaltung findet ein „Markt der 
Möglichkeiten“ statt, auf dem sich die Partner der 
Initiative „MINT Zukunft schaffen“ mit ihren MINT-
Projekten präsentieren. Nähere Informationen 
unter www.mintzukunftschaffen.de

www.arbeitgeber.de
Nutzer haben auf mehr als 460.000 Seiten des BDA-Internetauftritts 
zugegriffen.

Zeitraum: 1. Januar bis 31. August 2011

160.000
Dies ergibt eine Steigerung der Nutzerzahl um 44 % und der Seitenzugriffe um 20 % im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum.
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